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Ausschreibung  

Studien- oder Hausarbeit zum neuen Batteriegesetz �BattG- ab 1.1.2021 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unter der Markenbezeichnung �Öcorecell� betreiben wir seit 2008 ein 
Rücknahmesystem für gebrauchte Batterien und Akkumulatoren.  Neben uns sind 
weitere Rücknahmesysteme am Markt tätig. 
 
Das Batteriegesetz �BATTG- wird zum 1.1.2021 novelliert und bietet hierdurch für 

alle in Deutschland tätigen Batterierücknahmesysteme neue Gestaltungsspielräume 

und �möglichkeiten, die wir im Rahmen einer zu vergebenden Arbeit näher 

erforschen wollen. Hierzu können wir uns eine  Studien- oder Hausarbeit eines oder 
mehrerer Studenten vorstellen.  
 
Die Arbeit soll sich insbesondere auf die Möglichkeiten und Chancen der 

gemeinsamen Umsetzung der Ausgestaltung der Absätze 3 und 4 des neuen §18 

BattG �Hinweis- und Informationspflichten- durch alle Rücknahmesysteme beziehen. 
 
Aus den  Abs. 3 und 4 des neuen §18 BattG ergeben sich vielfältige interessante, 

insbesondere auch rechtliche Fragestellungen, weil mehrere wirtschaftlich 
unabhängig am Markt tätige Rücknahmesysteme zu einer gesetzlichen 
Zusammenarbeit und sogar zur Gründung eines Gremiums (Beirat) durch 

beauftragte Dritte verpflichtet werden. Bereits in der Begründung zum Gesetz fordert 

der Gesetzgeber, die Rücknahmesysteme sollen �zwingend zusammenzuarbeiten�. 
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Die anzufertigende Arbeit soll allen am Markt tätigen Rücknahmesystemen 
Möglichkeiten und Wege zur Umsetzung des §18 Abs. 2 und 3 in der Praxis 
aufzeigen, beispielsweise: 
 

 Wie können wirtschaftlich unabhängige Unternehmen diese gesetzliche 
Forderung in der Praxis ausgestalten und erfüllen?  

 Wo endet die Zusammenarbeit durch �beispielsweise kartellrechtliche- 
Beschränkungen, weil es mehrere Systeme am Markt gibt? 

 � 
 
Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse an der Durchführung einer solchen 

Arbeit geweckt haben und würden weitere Details gerne mit Ihnen abstimmen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
IFA-Ingenieurgesellschaft für Abfallwirtschaft 

und Umweltlogistik mbH 

 
 
 
Dipl.-Ing. Karl Semlitsch 
Geschäftsführer 

 


